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Gebern verstärkt bei der innerstaatlichen Umsetzung ihrer je-
weiligen internationalen Verpflichtungen zu unterstützen,
und fordert erneut, die Effektivität dieser Tätigkeiten ver-
mehrt zu evaluieren;

4. fordert in diesem Zusammenhang alle Interessen-
träger auf, den Dialog auszubauen, um die Hilfe auf dem Ge-
biet der Rechtsstaatlichkeit an den nationalen Perspektiven
auszurichten und somit die nationale Eigenverantwortung zu
stärken;

5. fordert das System der Vereinten Nationen auf,
sich in Anbetracht der Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit für
nahezu alle Bereiche des Engagements der Vereinten Natio-
nen im Rahmen seiner einschlägigen Tätigkeiten, soweit an-
gezeigt, systematisch mit Aspekten der Rechtsstaatlichkeit zu
befassen; 

6. bekundet der Gruppe für Koordinierung und Res-
sourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit ihre volle Unterstüt-
zung für ihre Rolle, die sie in Bezug auf die übergreifende
Koordinierung und Kohärenz innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen und im Rahmen der bestehenden Mandate
mit Unterstützung durch die Einheit für Rechtsstaatlichkeit
im Exekutivbüro des Generalsekretärs und unter der Leitung
der Stellvertretenden Generalsekretärin wahrnimmt; 

7. ersucht den Generalsekretär, seinen nächsten Jah-
resbericht über die Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit rechtzeitig und im Ein-
klang mit Ziffer 5 der Resolution 63/128 vom 11. Dezember
2008 vorzulegen; 

8. begrüßt den Dialog zum Thema „Förderung der
Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene“, den die Grup-
pe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechts-
staatlichkeit und die Einheit für Rechtsstaatlichkeit mit den
Mitgliedstaaten aufgenommen haben, und fordert die Fortset-
zung dieses Dialogs mit dem Ziel, die Rechtsstaatlichkeit auf
internationaler Ebene zu fördern;

9. legt dem Generalsekretär und dem System der
Vereinten Nationen nahe, den Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Rechtsstaatlichkeit hohen Vorrang einzuräumen; 

10. bittet den Internationalen Gerichtshof, die Kom-
mission der Vereinten Nationen für internationales Handels-
recht und die Völkerrechtskommission, auch künftig in ihrem
jeweiligen Bericht an die Generalversammlung zu ihrer der-
zeitigen Rolle bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit Stel-
lung zu nehmen;

11. bittet die Gruppe für Koordinierung und Ressour-
cen im Bereich Rechtsstaatlichkeit und die Einheit für
Rechtsstaatlichkeit, mit den Mitgliedstaaten weiter regelmä-
ßig zusammenzuarbeiten, insbesondere im Rahmen informel-
ler Unterrichtungen;

12. betont, dass die Einheit für Rechtsstaatlichkeit mit
den erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen
ausgestattet werden muss, damit sie ihre Aufgaben in wirksa-
mer und nachhaltiger Weise wahrnehmen kann, und legt dem

Generalsekretär und den Mitgliedstaaten eindringlich nahe,
den Betrieb der Einheit auch weiterhin zu unterstützen;

13. beschließt, während des Tagungsteils auf hoher
Ebene ihrer siebenundsechzigsten Tagung eine Tagung der
Generalversammlung auf hoher Ebene über Rechtsstaatlich-
keit auf nationaler und internationaler Ebene abzuhalten, de-
ren Modalitäten während der sechsundsechzigsten Tagung
endgültig festgelegt werden;

14. beschließt außerdem, den Punkt „Rechtsstaatlich-
keit auf nationaler und internationaler Ebene“ in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen, bittet die Mitgliedstaaten, ihre Stellungnahmen in
der anstehenden Aussprache im Sechsten Ausschuss auf das
Unterthema „Rechtsstaatlichkeit und Unrechtsaufarbeitung in
Konflikt- und Postkonfliktsituationen“ zu konzentrieren88,
unbeschadet der Behandlung des Punktes als Ganzes, und bit-
tet den Generalsekretär, nach Einholung der Auffassungen
der Mitgliedstaaten Informationen zu diesem Unterthema in
seinen Bericht aufzunehmen.

RESOLUTION 65/33

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 6. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/474,
Ziff. 6)89.

65/33. Geltungsbereich und Anwendung des
Weltrechtsprinzips

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Zielen und
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, zum Völker-
recht und zu einer auf Rechtsstaatlichkeit beruhenden interna-
tionalen Ordnung, die eine wesentliche Voraussetzung für die
friedliche Koexistenz und die Zusammenarbeit der Staaten
bildet,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/117 vom 16. De-
zember 2009,

im Bewusstsein der unterschiedlichen Auffassungen, die
die Staaten bekundet haben, und der Notwendigkeit, im Hin-
blick auf ein besseres Verständnis des Geltungsbereichs und
der Anwendung des Weltrechtsprinzips die Frage weiter zu
behandeln,

erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die Straflosig-
keit zu bekämpfen, und Kenntnis nehmend von der Auffas-
sung der Staaten, dass die Anwendung des Weltrechtsprinzips
am ehesten Legitimität und Glaubwürdigkeit erlangt, wenn
sie verantwortungsvoll und mit Bedacht und im Einklang mit
dem Völkerrecht erfolgt,

88 Siehe die Mitteilung des Vorsitzenden des Sechsten Ausschusses
(A/C.6/63/L.23).
89 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Ghanas im Namen des Präsidiums im Ausschuss vorgelegt.
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1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem auf der Grund-
lage der Stellungnahmen und Bemerkungen der Regierungen
erstellten Bericht des Generalsekretärs90;

2. beschließt, dass der Sechste Ausschuss die Frage
des Geltungsbereichs und der Anwendung des Weltrechts-
prinzips unbeschadet der Behandlung dieser und damit zu-
sammenhängender Fragen in anderen Foren der Vereinten
Nationen weiter behandeln wird, und beschließt zu diesem
Zweck, auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung eine Arbeits-
gruppe des Sechsten Ausschusses zur eingehenden Erörte-
rung dieser Frage einzusetzen;

3. bittet die Mitgliedstaaten und, soweit angezeigt,
die einschlägigen Beobachter, vor dem 30. April 2011 Anga-
ben und Bemerkungen zum Geltungsbereich und zur Anwen-
dung des Weltrechtsprinzips vorzulegen, darunter gegebe-
nenfalls Angaben zu den jeweils anwendbaren internationa-
len Verträgen, ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften und
ihrer gerichtlichen Praxis, und ersucht den Generalsekretär,
auf der Grundlage dieser Angaben und Bemerkungen einen
Bericht zu erstellen und ihn der Generalversammlung auf ih-
rer sechsundsechzigsten Tagung vorzulegen;

4. beschließt, den Punkt „Geltungsbereich und An-
wendung des Weltrechtsprinzips“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/34

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 6. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/475,
Ziff. 11)91.

65/34. Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen 
Terrorismus

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

in Bekräftigung der am 8. September 2006 verabschie-
deten Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung des Terrorismus92, mit der der allgemeine Rahmen
für die Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft zur
wirksamen Bekämpfung der Geißel des Terrorismus in allen
seinen Arten und Erscheinungsformen gestärkt wurde, in al-
len ihren Aspekten und unter Hinweis auf die erste und zweite
zweijährliche Überprüfung der Strategie am 4. und 5. Sep-
tember 2008 beziehungsweise am 8. September 2010 und die
bei diesen Anlässen abgehaltenen Aussprachen93,

unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzigs-
ten Jahrestags der Vereinten Nationen94,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen95,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200596 und insbesondere in Bekräftigung des Abschnitts über
Terrorismus,

unter Hinweis auf die in der Anlage zur Resolution
49/60 der Generalversammlung vom 9. Dezember 1994 ent-
haltene Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des in-
ternationalen Terrorismus sowie die in der Anlage zur Reso-
lution 51/210 der Versammlung vom 17. Dezember 1996 ent-
haltene Erklärung zur Ergänzung der Erklärung von 1994
über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terro-
rismus,

sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen der General-
versammlung über Maßnahmen zur Beseitigung des interna-
tionalen Terrorismus und die Resolutionen des Sicherheits-
rats über Bedrohungen des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit durch terroristische Handlungen,

überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Generalver-
sammlung als universales Organ mit entsprechender Zustän-
digkeit sich mit Maßnahmen zur Beseitigung des internatio-
nalen Terrorismus befasst,

zutiefst beunruhigt darüber, dass weltweit nach wie vor
terroristische Handlungen verübt werden,

erneut nachdrücklich die abscheulichen Terrorakte ver-
urteilend, die zu ungeheuren Verlusten an Menschenleben,
Zerstörungen und Sachschäden geführt haben, namentlich
diejenigen, auf die die Generalversammlung mit der Verab-
schiedung ihrer Resolution 56/1 vom 12. September 2001 und
der Sicherheitsrat mit der Verabschiedung seiner Resolutio-
nen 1368 (2001) vom 12. September 2001, 1373 (2001) vom
28. September 2001 und 1377 (2001) vom 12. November
2001 reagiert haben, sowie diejenigen, die seither verübt wur-
den,

unter Hinweis auf die nachdrückliche Verurteilung des
grauenhaften und gezielten Anschlags auf das Hauptquartier
der Hilfsmission der Vereinten Nationen für Irak am 19. Au-
gust 2003 in Bagdad, wie sie in ihrer Resolution 57/338 vom
15. September 2003 und in der Resolution 1502 (2003) des
Sicherheitsrats vom 26. August 2003 zum Ausdruck gebracht
wurde,

bekräftigend, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, mit allen ihren Verpflichtungen nach dem Völ-
kerrecht im Einklang steht, und dass sie diese Maßnahmen im
Einklang mit dem Völkerrecht, insbesondere den internatio-

90 A/65/181.
91 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Kanadas im Namen des Präsidiums im Ausschuss vorgelegt.
92 Resolution 60/288.
93 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session,
Plenary Meetings, 117. bis 120. Sitzung (A/62/PV.117-120), und Korri-
gendum; und ebd., Sixty-fourth Session, Plenary Meetings, 116. und
117. Sitzung (A/64/PV.116 und 117), und Korrigendum.

94 Siehe Resolution 50/6.
95 Siehe Resolution 55/2.
96 Siehe Resolution 60/1.




